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Fälligkeit des Werklohns und dessen Zurückhaltung
Zwischen mangelnder Fälligkeit und Zurückhaltung 
des Entgelts sollte unterschieden werden: Solange das 
Entgelt noch gar nicht fällig ist, kann es – streng genom-
men – nicht zurückbehalten werden. 
Die Fälligkeit richtet sich zunächst nach der Vereinba-
rung. Mangels einer solchen wird das Entgelt mit Fertig-
stellung des Werks fällig (ist das Entgelt nicht im Vor-
hinein festgelegt worden, so ist außerdem auch noch 
eine Abrechnung erforderlich). Ein nicht vertragskon-
form errichtetes Werk gilt schlicht als noch nicht fertig.
Üblich (und durchaus sinnvoll) ist, einen formalen Akt der 
„Abnahme“ vorzusehen (selbst wenn eine solche vorgese-
hen wird, kann die tatsächliche Nutzung durch den Bau-
herrn als Verzicht auf die Förmlichkeit angesehen werden).
Wurde das Werk vertragskonform errichtet, wird das 
Entgelt (allenfalls zum vereinbarten Abnahmetermin) 
fällig, unabhängig davon, ob der Werkbesteller das 
Werk auch tatsächlich abnimmt; ansonsten stünde es 
dem Besteller ja frei, die Fälligkeit durch Abnahmever-
weigerung nach Belieben zu verhindern. Andererseits 
aber führt die Abnahme eines nicht vertragskonform er-
richteten Werks (zumindest prinzipiell) zur Fälligkeit 
(auch der Lauf einer allenfalls vereinbarten Pönale en-
det). Bezüglich der Beseitigung vorhandener Mängel ist 
dann Gewährleistungsrecht anzuwenden.
Für gewöhnlich werden bei einer förmlichen Abnahme 
alle Abweichungen des Werkes vom Vertrag in einem 
„Übernahmeprotokoll“ verzeichnet. Die aufgenomme-
nen Punkte geben dabei nur die Ansicht des Erstellers 
der Liste wieder und sind nur dann eine Bestätigung der 
Mangelhaftigkeit, wenn der Werkunternehmer zu-
stimmt. Auf die Geltendmachung nicht aufgenommener 

Mängel wird durch eine Mangelliste grundsätzlich nicht 
verzichtet. Bei beidseitig unternehmensbezogenen Ge-
schäften kann der Besteller zur Mängelrüge verpflichtet 
sein: Unterlässt er sie, verliert er seine Ansprüche.
Erst nach prinzipieller Fälligkeit des Werklohns kann dann 
von einem Leistungsverweigerungsrecht des Bestellers ge-
sprochen werden: Solange allenfalls bestehende Mängel 
am Werk nicht behoben worden sind, darf der Besteller das 
Entgelt als legitimes Druckmittel zurückhalten. Sollte der 
Werkunternehmer den Werklohn einklagen, könnte der 
Besteller der Klage die Einrede des nicht gehörig erfüllten 
Vertrages entgegenhalten. Der Besteller könnte damit bloß 
zur Zahlung „Zug-um-Zug“ (dh nach Behebung der Män-
gel) verurteilt werden. Macht ein Besteller aufgrund tat-
sächlich vorliegender Mängel von seinem Leistungsverwei-
gerungsrecht Gebrauch, so muss er die im Fall einer Klage 
entstehenden Prozesskosten nicht tragen, obwohl er durch 
die Übernahme die Vertragserfüllung (prinzipiell) bestätigt. 
Auch können vom Werkunternehmer keine Zinsen be-
gehrt werden, weil – trotz prinzipieller Fälligkeit des Werk-
lohns – eben (noch) keine Zahlungspflicht vorliegt. Auch 
eine Zahlungs- bzw Skontofrist beginnt erst mit dem Weg-
fall des Zurückbehaltungsrechts.
Die Behauptungs- und Beweislast bezüglich der Mängel 
trägt der Besteller.
Die Grenze des Leistungsverweigerungsrecht liegt bei 
der Schikane: Der Besteller darf die Zahlung des Ent-
gelts insbesondere dann nicht verweigern, wenn ein 
krasses Missverhältnis zwischen der Höhe der voraus-
sichtlichen Mängelbehebungskosten und dem zurück-
gehaltenen Entgelt besteht. Von diesem Fall abgesehen 
darf aber (eben um Druck auszuüben) der gesamte 

Fazit

Die Anforderungen an die Nachvollziehbar-
keit einer Schlussrechnung werden von der Ju-
dikatur nicht einheitlich beantwortet. Gemein-
sam ist der Rechtsprechung, dass die Schluss-
rechnung dann dieser Forderung gerecht wird, 
wenn sie den Besteller in die Lage versetzt, die 
Angemessenheit der verrechneten Leistungen 
zu prüfen. Sofern bei Abrechnung eine Men-
genermittlung zu erfolgen hat, muss jede ver-
rechnete Position bzw Zahl durch die Rech-

nungsbeilagen nachvollzogen werden können. 
Dies bedeutet für den Werkunternehmer ein-
mal mehr, dass eine umfassende Dokumenta-
tion Voraussetzung für die erfolgreiche Durch-
setzung seiner Ansprüche ist. Andernfalls läuft 
er Gefahr, mit dem Einwand der fehlenden 
Nachvollziehbarkeit der Schlussrechnung 
konfrontiert zu werden. 

Bernhard Kall

Georg Gass 
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Werklohn zurückbehalten werden, solange der Besteller 
auch tatsächlich auf Mängelbehebung besteht. Wurde 
die ÖNORM B 2110 vereinbart, so darf jedoch nur ein 
Betrag bis zum Dreifachen der voraussichtlichen Män-
gelbehebungskosten zurückbehalten werden. 
Sobald kein Druck mehr ausgeübt werden soll oder kann, 
erlischt das Zurückbehaltungsrecht. Wird also zB Preis-
minderung begehrt, so ist der „geminderte“ Werklohn zu 

bezahlen. Das gilt auch, wenn der Besteller die Mängel 
selbst behebt oder eine Behebung gar nicht möglich ist.
Abschließend ist anzumerken, dass selbst in der Recht-
sprechung häufig bloß von „der Fälligkeit“ gesprochen 
wird, ohne dass zwischen prinzipieller Fälligkeit und 
Zurückbehaltung unterschieden wird – im Ergebnis ist 
dies allerdings auch ohne Bedeutung.

Manuel Holzmeier

„Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Ent-
stehung eines Brandes praktisch jederzeit gerechnet wer-
den muss. Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahr-
zehntelang kein Brand ausbricht, beweist nicht, dass 
keine Gefahr besteht, sondern stellt für die Betroffenen 
einen Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerech-
net werden muss!“ (Oberverwaltungsgericht Münster 
11.12.1987, 10 A 363/86)
Der Brandschutz hat in der Planung von Bauwerken im-
mer mehr an Bedeutung gewonnen und stellt lt EU-Bau-
produkteverordnung eine der 7 Grundanforderungen 
an Bauwerke dar. Diese Grundanforderungen an Bau-
werken sind die Schutzziele, die in den leistungsorien-
tierten bautechnischen Vorschriften konkretisiert wer-
den.
Die zielorientierten und technischen Anforderungen für 
den Brandschutz werden in der OIB-Richtlinie  2 mit 
ihren Sub-Richtlinien abgehandelt. Die OIB-Richtlinien 
wurden in die bautechnischen Vorschriften der Länder 
übernommen. Als Ergänzung bzw Konkretisierung wer-
den die „Technischen Richtlinien Vorbeugender Brand-
schutz“ (TRVB) bei der Planung herangezogen. Die 
TRVB werden vom Österreichischen Bundesfeuerwehr-
verband herausgegeben.
Bei der Brandschutzplanung ist der Brandschutz ge-
samtheitlich zu betrachten. Dazu zählen die Bereiche 
des baulichen, abwehrenden, anlagentechnischen und 
organisatorischen Brandschutzes. 
Voraussetzung ist die Einordnung eines Gebäudes in 
Gebäudeklassen (nach Anzahl der Geschoße, Flucht-
niveau [Höhendifferenz zwischen der Fußbodenober-
kante des höchstgelegenen oberirdischen Geschoßes 
und des angrenzenden Geländes], Grundfläche, Anzahl 
der Betriebseinheiten oder Wohnungen) und die Festle-
gung der Nutzung. Bei Abweichungen von den brand-
schutztechnischen Vorschriften kann die Einhaltung des 
Schutzniveaus mit Hilfe durch Kompensationsmaßnah-
men erreicht oder sonst nachgewiesen werden (mit Hilfe 
von Brandschutzingenieurmethoden, zB Brandsimula-
tion und physikalische Modelle, Brand- und Rauchver-
suche [Realversuche], Personenstromanalyse).

Der bauliche Brandschutz beinhaltet die brandschutztech-
nischen Anforderungen an raumabschließende und tragen-
de Bauteile wie zB Wände oder Decken zur Trennung von 
Brandabschnitten oder Betriebseinheiten sowie Öffnungen 
in diesen Bauteilen. Mit steigender Gebäudeklasse (steigen-
der Geschoßanzahl, größerer Brandabschnittsfläche, höhe-
rer Personenbelegung) nehmen naturgemäß die Anforde-
rungen an die brandschutztechnischen Eigenschaften (wie 
Brandverhalten und Feuerwiderstand von Baustoffen bzw 
Bauteilen) zu. Die Anforderung an die Bauteile sind we-
sentlich, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu ver-
hindern und die Flucht bzw Rettung von Menschen zu er-
möglichen. Oberste Priorität haben die Ausgestaltung und 
Sicherung der baulichen Fluchtwege, insbesondere der 
Schutz der Treppenhäuser vor Feuer und Rauch.
Der anlagentechnische Brandschutz, ermöglicht über 
technische Anlagen eine Brandfrüherkennung bzw früh-
zeitige Alarmierung, eine Entrauchung bzw Rauchfrei-
haltung der Fluchtwege und eine Verhinderung der 
Brandausbreitung über Löschanlagen. Solche technische 
Anlagen sind zB Brandmeldeanlagen, Sprinkleranlagen, 
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sowie Druckbelüf-
tungsanlagen bzw Rauchverdünnungsanlagen, Notbe-
leuchtung, Feuerwehrlift etc. Die jeweilige Anlagentech-
nik leistet dabei ihren Beitrag zur Erfüllung der Schutz-
ziele oder wird als Kompensationsmaßnahme meist für 
den baulichen Brandschutz eingesetzt.
Der organisatorische Brandschutz regelt Maßnahmen für 
die erste und erweiterte Löschhilfe bzw die Kennzeich-
nung der Flucht und Rettungswege und das Erfordernis 
von Brandschutzbeauftragten und Brandschutzwarten. Es 
geht um das Verhalten der Nutzer im Brandfall und um 
regelmäßige Übungen. Mit Hilfe von Brandschutzord-
nung und Flucht- und Rettungsplänen soll der reibungs-
lose Ablauf der Alarmierung und Evakuierung erfolgen.
Der abwehrende Brandschutz beschäftigt sich mit der 
Zugänglichkeit von Gebäuden, den „Angriffswegen“ 
für die Feuerwehr (Aufstell- und Bewegungsfläche für 
die Feuerwehr) und der Löschwasserversorgung, die für 
die Rettung und die Löscharbeiten erforderlich sind.

Margit Bammer

Grundbegriffe des Brandschutzes
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